
D. SCHLUSSBETRACHTUNG
Der persönlich schuldende Eigentümer einer mit einem
Grundpfandrecht belasteten Immobilie kann auf die Forde-
rung und das Sicherungsrecht leisten.

Auf schuldrechtlicher Ebene gewährt ihm § 407 I BGB bei
einer Zession seiner Schuld umfassenden Schutz. Ist die
Schuld durch eine Hypothek gesichert, wird über § 1156 S. 1
BGB die Akzessorietät durchbrochen. In Ansehung des Si-
cherungsrechts bleibt eine Leistung daher ohne Wirkung. Bei
der Sicherungsgrundschuld bedarf es dieser Durchbrechung
demgegenüber nicht. Mit der Einführung des § 1192 I a BGB
wurde vielmehr eine Art akzessorische Verbindung geschaf-

fen, sodass der Eigentümer-Schuldner die durch die Erfüllung
der Forderung aus dem Sicherungsvertrag entstandene Ein-
rede auch dem neuen Gläubiger entgegenhalten kann.

Bei einer Leistung auf das dingliche Recht, wird dem per-
sönlich schuldenden Eigentümer der Schutz des § 407 I BGB
durch § 1156 S. 1 BGB genommen. Eine solche Leistung
entfaltet keine Liberationswirkung, wenn sie gegenüber dem
Alt-Gläubiger vorgenommen wird. Die Versagung dieses
Schutzes wird jedoch insofern durch die §§ 893, 892 I, 1155
S. 1 BGB kompensiert, als der Eigentümer-Schuldner an den
durch das Grundbuch oder den Brief Legitimierten mit befrei-
ender Wirkung leisten kann.
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& SACHVERHALT
Häuslebauer H, ein Verbraucher, und Bauträger B, ein Unternehmer, schließen einen Bauträ-
gervertrag. Die Werkleistung ist nach bestimmten Leistungsabschnitten abzunehmen und der
Kaufpreis entsprechend in Raten zu zahlen: für die Installation der Heizung sind 14.700 EUR
vorgesehen, für Fliesenarbeiten 2.000 EUR und am Schluss soll eine Schlussrate für den
Erwerb des Hauses in Höhe von 29.000 EUR fällig werden. Abschlagszahlungen sind nicht
vorgesehen. Die gewerberechtlichen Vorgaben sind eingehalten. Der notariell beurkundete
Vertrag enthält folgenden von B formulierten Passus:

„§ 4
Ist die Mangelhaftigkeit des Hauses durch einen Dritten zu verantworten, so verpflichtet sich
B zur Abtretung seiner Mängelansprüche gegen den Drittunternehmer an H, weitergehende
Ansprüche des H gegen B bestehen nicht. Die VOB/B findet keine Anwendung.“

Am 1.9.2011 ist die Heizung durch einen Subunternehmer installiert. H und B vereinbaren
einen Vor-Ort-Termin zur Abnahme, zu dem H indes nicht persönlich erscheint, sondern
seine Ehefrau E entsandt. Diese ist mit der Heizung zufrieden und erklärt B gegenüber, das
sähe gut aus. Im Herbst stellt sich jedoch heraus, dass der Boiler der Heizung das Wasser nicht
richtig erhitzt. Ein hinzugezogener Installateur erklärt, dem Boiler fehle ein wichtiges Teil und
die entsprechende Werkleistung sei daher komplett wertlos. B meint, er sei halt auch kein
Heizungsfachmann und für ihn sei nicht erkennbar gewesen, dass ein Teil des Boilers fehle. H
fordert B am 19.1.2012 erfolglos schriftlich auf, sich innerhalb der nächsten drei Wochen um
die defekte Heizung zu kümmern.

Doch es gibt noch mehr Kummer: H war es besonders darauf angekommen, ruhig zu
wohnen. Die Nachbarschaft ist nun aber ein Gräuel – was B aber auch nicht bekannt oder für
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ihn erkennbar war. Die direkt anliegenden Nachbarn neigen nicht nur dazu, bei allen Heim-
spielen des FC bis spät in den Abend Grillfeste in ihrem direkt an das Grundstück des H
angrenzenden Garten zu veranstalten, sondern hören auch gerne nachts Musik. Außerdem ist
H mit den Verfliesungsarbeiten nicht zufrieden. Es war ursprünglich vereinbart worden, dass
H die Fliesen aus dem Baumarkt besorgt und Fliesenleger F, ein Subunternehmer von B, diese
in dem Haus verlegt. Jedoch wurde ein Teil der Fliesen auf dem ordnungsgemäß gesicherten
Betriebsgelände von F gestohlen, bevor sie in das Haus eingebaut werden konnten. H weigert
sich, diese aus seiner Sicht unvollständige Werkleistung abzunehmen. Gegenwärtig ist nur
80% der zu fliesenden Fläche fertig, es müssten noch 10 Std. Fliesenarbeiten erbracht werden,
um die Arbeit fertigzustellen. Für diese hätte H an den B 400 EUR bezahlen sollen, intern
werden diese zwischen B und F allerdings nur mit 200 EUR abgerechnet. B hat dies in einer
prüffähigen Schlussrechnung substantiiert vorgetragen.

Die Auflassung und Eintragung erfolgt am 20.12.2011. Am 4.5.2012 ruft H den B an und
verlangt Neubeschaffung der Fliesen. Er werde diese keinesfalls selbst ein zweites Mal be-
sorgen und bezahlen. H erklärt außerdem, den Kaufpreis des Hauses wegen besagter „Mängel“
zu reduzieren. Er wolle weder die Raten für die Heizungsinstallation und die Fliesenarbeiten
noch die Schlussrate bezahlen.

Muss H die ausstehenden Raten des Werklohnes bezahlen? Wer hat die Fliesen zu beschaffen?

Die Vorgaben der MaBV und der GewO sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Hinweis: Die mittelschwere Klausur zum Besonderen Teil des Schuldrechts behandelt – in der weniger
gebräuchlichen Einkleidung der Prüfung des Zahlungsanspruchs des Werkunternehmers – Fragen des
Gewährleistungsrechts am Beispiel des Bauträgervertrages. Verlangt ist zunächst dessen rechtliche Ein-
ordnung in die Vertragstypik. Werkvertragsrechtlich stellt sich unter anderem die Frage nach der
Möglichkeit zur Geltendmachung des Werklohnanspruchs bei verweigerter Mitwirkungshandlung des
Bestellers, der Zulässigkeit von Subsidiaritätsklauseln sowie der Stellvertretung bei der Abnahme des
Werkes. Im kaufvertragsrechtlichen Teil sind die Regeln aus dem Schuldrecht AT am Beispiel der c.i.c.
anzuwenden.

A. RECHTSLAGE BETREFFEND DIE ZAHLUNG DER HEIZUNGSRATE

I. Anspruch des B gegen H auf Zahlung von 14.700 EUR aus § 631 I Hs. 2 BGB

1. Anspruch entstanden?
Der Zahlungsanspruch des B könnte sich aus Werkvertragsrecht ergeben.

a) Vorliegen eines wirksam geschlossenen Werkvertrages
Eine vertragliche Einigung liegt in Gestalt des Vertrages vom 9.6.2011 vor. Es handelt sich um
einen sog. Bauträgervertrag (siehe § 34 c I 1 Nr. 4 a GewO, dazu ausführlich Tempel/Seyder-
helm, Materielles Recht im Zivilprozess, 4. Aufl. 2009, § 21 I 1 1), der sowohl kaufvertragliche
(Grundstückskauf) als auch werkvertragliche Elemente (Errichtung des Einfamilienhauses)
enthält und damit einen zusammengesetzten Vertrag darstellt. Hinsichtlich der Werkleistung
findet das Werkvertragsrecht Anwendung (§ 651 BGB steht dem nicht entgegen, da das Haus
keine bewegliche Sache ist), auf den Kaufvertrag über das Grundstück ist Kaufvertragsrecht
anzuwenden.

Der Vertragsschluss wurde notariell beurkundet iSv § 311 b I 1 BGB. Es sind keine Form-
mängel ersichtlich.

Hinweis: Die Formbedürftigkeit erstreckt sich auf den gesamten Bauträgervertrag.

Der Vertrag ist auch nicht aus anderen Gründen unwirksam, die gewerberechtlichen Vorgaben
(GewO, Makler- und Bauträgerverordnung [MaBV]) sind eingehalten.

b) Erbringung der Werkleistung und Abnahme
B hat durch seinen Subunternehmer die Heizung einbauen lassen und damit das versproche-
ne Werk hergestellt. Vorliegend hat nicht H persönlich, sondern die E am 1.9.2011 die
Billigung der Heizung gegenüber B zum Ausdruck gebracht. Grundsätzlich kommt es für
die Abnahme iSd § 640 BGB auf die Person des Bestellers an. Ein Ehegatte kann den anderen

Rechtliche Einordnung als
Bauträgervertrag

Abnahme durch Ehefrau
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